
Ein typischer Fall  
 
Sorgerechtsstreit um das ge-
meinsame Kind. Die staatliche 
Kindsentführung. 
 
Die Eltern streiten sich, die Mut-
ter will das alleinige Sorgerecht. 
Dann setzt die Rabenmutter eis-
kalt und berechnend den Klassi-
ker, die falsche Anschuldigung 
von Kindesmissbrauch als Waffe 
ein.  
Das egoistische Motiv der Ra-
benmutter ist klar: Kindsentfüh-
rung durch den Staat. In diesen 
klassischen Fällen ist es üblich, 
dass die Kinder bei der Täterin 
bleiben. Der Kindesvater wird 
sofort mit einem Kontaktierungs-
verbot belegt, wodurch das Kind 
erstrecht von der Täterin abhän-
gig wird. Diese kann nun unge-
stört dem ihr schutzlose ausge-
lieferten Kind mit Liebesentzug 
drohen, es nach gutdünken in-
strumentalisieren und manipulie-
ren (Sexual Abuse In Divorce 
S.A.I.D).  
Um ihre kriminellen Machen-
schaften zu verschleiern, wird 
die bedrohte, von der Mutter 
drangsalisierte Tochter vorge-
schickt. Die Handlanger der Tä-
terin, die Psychologen, Thera-
peuten etc. begeben sich mit 
Suggestivfragen auf die Suche 
nach der sich selbst erfüllenden 
Prophezeiung. Bei medizini-
schen Untersuchungen vergehen 
sie sich aufs Schändlichste an 
den wehrlosen Kleinkindern.  
Die Aussagen des Kindes bei der voreingenommenen Polizei (in Anwesenheit der Täterin?) ohne 
Rechtsbeistand und in Abwesenheit des Vaters fallen unter das Beweisverwertungsverbot(!), sollte 
dem sadistischen Richter Roland Heimann bekannt sein. Die Staatsanwaltschaft (hier der kriminelle 
Pascal Gossner) macht dieses traurige Treiben mit, obwohl er es besser weiss, ist nicht sein erster 
Fall von Kindsentführung durch Mütter mittels falschen Anschuldigungen. Er weiss, dass er sich der 
Begünstigung schuldig macht und ein Strafverfahren gegen seine Mandantin eröffnen müsste. Aber 
der Gossner unterstützt in vorauseilendem Gehorsam die Frau bei den falschen Anschuldigungen 
und weiss, wenn sich seine Auftraggeberin widerspricht, ist es mit deren Glaubwürdigkeit vorbei und 
er kommt vor Gericht nicht durch. Da er selber protokolliert, konstruiert er in den Protokollen Wider-
sprüche in den Aussagen des Mannes, um dessen Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. 
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Dem Mann nützt der Freispruch in dubio pro reo rein gar nichts, liegt auch nicht im Interesse der 
Täterin, da sie den Mann (Bankangestellter) weiterhin als Zahlvater benötigt. Die Täterin ist am Ziel, 
sie erreichte einen in dubio pro reo, d.h. er ist schuldig, aber frau konnte ihm nichts nachweisen. Des-
wegen bleibt ihr das alleinige Sorgerecht für die Tochter und das Kontaktierungsverbot wird von den 
voreingenommenen Behörden - trotz Freispruch - Aufrecht erhalten.  
Wenn er trotz Verbot seine Tochter in der Schule besuchen will, drehen die hysterischen Lehrerinnen 
durch, rufen die Polizei und er kommt ins Gefängnis. Wenn der Zahlvater einen Vaterschaftstest ma-
chen will, wird ihm dies von der Täterin und deren Komplizen selbstredend verboten.  
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